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An einen Haushalt! Amtliche Mitteilung!      Zugestellt durch Post.at! 

 

 
 

 

Wahlservice zu den Landtags-, Gemeinderats- und 

Bürgermeister/innenwahlen 2021 

 
Am 26. September 2021 wird gewählt. Unsere „Amtliche Wahlinformation“ erleichtert das 

gesamte Prozedere der Abwicklung – für Sie und für die Gemeinde. 

Wir möchten seitens der Gemeinde unsere Bürgerinnen und Bürger bei den bevorstehenden 

Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeister/innenwahlen optimal unterstützen. Deshalb 

werden wir Ihnen Anfang September eine „Amtliche Mitteilung – Wahlinformation / 

Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeister/innenwahl 2021“ zustellen. Achten Sie 

daher bei all der Papierflut, die anlässlich der Wahl verschickt wird, besonders auf unsere 

Mitteilung. Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet einen Code für die 

Beantragung einer Wahlkarte im Internet sowie einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit 

Rücksendekuvert.  

 

 
 

 

Doch was ist mit all dem zu tun? Zu den Wahlen am 26. September im Wahllokal bringen 

Sie den personalisierten Abschnitt sowie einen amtlichen Lichtbildausweis mit. 

 

Damit erleichtern Sie die Wahlabwicklung, da nicht mehr im Wählerverzeichnis gesucht 

werden muss.  
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Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen können, dann beantragen Sie am 

besten eine Wahlkarte für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte das Service in unserer 

„Amtlichen Wahlinformation“.  

 

Dafür haben Sie nun drei Möglichkeiten:  

• Persönlich am Gemeindeamt,  

• schriftlich mit der beiliegenden personalisierten Anforderungskarte mit Rücksende-

kuvert oder  

• elektronisch im Internet  

 

Mit dem personalisierten Code auf unserer Wählerverständigungskarte in der „Amtlichen 

Wahlinformation“ können Sie rund um die Uhr auf www.wahlkartenantrag.at Ihre 

Wahlkarte beantragen.  

 

UNSERE TIPPS: Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig! Wahlkarten 

können nicht per Telefon beantragt werden! Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche 

und Online-Anträge ist der 22. September. Die Zustellung erfolgt ab ca. Anfang September 

mittels eingeschriebener Briefsendung (auch bei Antrag mit Bürgerkarte oder 

Handysignatur) auf Ihre angegebene Zustelladresse.  

 

Die Wahlkarte muss spätestens am 26. September 2021, 14:00 Uhr (Schluss des letzten 

Wahllokales) bei der zuständigen Gemeinde einlangen (Adresse und Uhrzeit befindet sich 

auf der Wahlkarte). Sie haben die Möglichkeit, die Wahlkarte per Briefwahl zu senden oder 

diese am Wahltag bei dem, als Abgabestelle definierten, Wahllokal abzugeben. Bei der 

Wahl in einer fremden Gemeinde können Sie in Wahllokale gehen, die als Wahlkarten-

Wahllokal ausgewiesen sind. Hier dürfen Sie außerhalb Ihrer Gemeinde jedoch nur für die 

Landtagswahl Ihre Stimme abgeben. 

 

HINWEIS FÜR EU-Bürger: EU-Bürger haben das Wahlrecht für die Gemeinde- und 

Bürgermeister/innenwahl in der 

Hauptwohnsitzgemeinde. Das Wählen mit 

Wahlkarte in einer anderen Gemeinde ist 

nicht möglich! Senden Sie die Wahlkarte 

bitte als Briefwahl oder geben Sie diese bei 

unserem Gemeindeamt rechtzeitig ab! 

 

Verwenden Sie bitte für die 

Wahlkartenanträge diese „Amtliche 

Wahlinformation“. Unsere Arbeit wird 

dadurch wesentlich erleichtert.  
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Eintragungsverfahren für VOLKSBEGEHREN 

 

In der Zeit vom Montag, 20. September 2021 bis einschließlich Montag, 27. September 

2021 findet das Eintragungsverfahren für nachstehende Volksbegehren statt: 

 

• NOTSTANDSHILFE 

• IMPFPFLICHT: Notfalls JA 

• IMPFPFLICHT: Striktes NEIN 

• KAUF REGIONAL 

 

Die Stimmberechtigten können innerhalb dieses Zeitraumes in jeder Gemeinde in den Text 

samt Begründung des Volksbegehrens Einsicht nehmen und ihre Zustimmung zu diesen 

Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Unterschrift auf dem von der Gemeinde zur 

Verfügung gestellten Eintragungsformular erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer 

Gemeinde erfolgen, sondern kann auch mittels Bürgerkarte oder Handysignatur online 

getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren).  

 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums (27.09.2021) das 

Wahlrecht zum Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. 

Lebensjahres, kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 16. August 2021 in der 

Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen ist.  Bitte beachten: Personen, die bereits eine 

Unterstützungserklärung für diese Volksbegehren abgegeben haben, können keine 

Eintragungen mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als 

gültige Eintragung zählt. 

 

Eintragungszeitraum am Marktgemeindeamt Altenfelden 

Montag, 20. September 2021 von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

Dienstag, 21. September 2021 von 07.30 Uhr bis 20.00 Uhr 

Mittwoch, 22. September 2021 von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Donnerstag, 23. September 2021 von 07.30 Uhr bis 20.00 Uhr 

Freitag, 24. September 2021 von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Samstag, 25. September 2021 von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr 

Sonntag, 26. September 2021 geschlossen – WAHLTAG! 

Montag, 27. September 2021 von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (am 

27. September 2021) 20.00 Uhr durchführen. 

 

 

TRINKWASSER  BERICHT 2021 
 

Vom Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel wurden im Juli d.J. die behördlich 

vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen mit Lokalaugenschein an folgenden Stellen 

durchgeführt: Entsäuerung Unterhaag-Ablauf,  Auslauf Unteredt und Endstrang Wildpark. 

Der Lokalaugenschein ergab keine Mängel. Die untersuchten Parameter entsprechen den 

Anforderungen an ein Trinkwasser gem. Trinkwasser-VO (BGBI. 304/2001). 

http://www.bmi.gv.at/volksbegehren


Bürgermeisterbrief NR. 10/2021 Seite 4 

 

Dieser Bericht kann auf der Homepage des Fernwasserverbandes eingesehen werden. Unter 

www.fernwasser-muehlviertel.at gehen, dort unter der Registerkarte WASSERQUALITÄT 

findet man Altenfelden (alphabetisch gereiht) mit seinem aktuellen Wasserprüfbericht als 

PDF-Datei. Wer kein Internet hat, kann auf die Gemeinde kommen, wir drucken diesen 

gerne für Sie aus! 

 

 

Traktorolympiade 2021 
 

Am Sonntag, 5. September 2021 ab 9:00 Uhr 

findet die 4. Traktor-Olympiade in Altenfelden statt.  
Traktoren jeder Art können teilnehmen. Der Start ist beim Wildparkwirt. Von 

9:00 bis 11:00 Uhr erwarten die Teilnehmer an sechs Stationen lustige 

Geschicklichkeitsspiele. Die Siegerehrung findet um ca. 14.00 Uhr beim 

Wildparkwirt statt. Es gibt tolle Sachpreise zu gewinnen. Für die 

musikalische Umrahmung ist gesorgt. Der Traktorstammtisch Altenfelden 

freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und einen schönen gemeinsamen Tag.  

Startgeld: Euro 12,- pro Teilnehmer, inklusive Jause und Getränk 

Anmeldung: 0676 63 66 280 bei Obmann Josef Hackl 

Veranstalter: Traktorstammtisch Altenfelden 

 

 

Glasfaser-INFO-

Veranstaltung 
 

Für allgemeine Fragen und Informationen rund ums schnelle 

Internet „Powerspeed“ findet für die vom „Fördergebiet 

Altenfelden Nord“ betroffenen Bewohner der 

Straßen/Ortsteile: 

Alm, Almstraße, Berger-Straße, Böhmerwaldstraße, 

Eichbergstraße, Fichtenstraße, Freileben, Feuchtenbachweg, 

GrünerWeg, Hacklberg, Haselbach, Hellweg, Hölzlweg, 

Höferhofweg, Juliberg, Marktplatz, Pfarrwiesen, Sandberg, 

Schulstraße, Talerwiesen, Teichwiesen, Schulwiesen, 

Veldenstraße und Walchshoferweg 

 

ein INFOABEND gemeinsam mit der Energie AG statt! 

Am Mittwoch, 8. September 2021 um 19:30 Uhr, im Sitzungssaal der 

Marktgemeinde! 

Es gelten die 3 G Regeln! 

 

 

 

 

 

 Bürgermeister:   Klaus Gattringer 

Foto: Privat/Wildparkwirt 

http://www.fernwasser-muehlviertel.at/

